
Steuerliche  Aspekte  der  PKW-
Nutzung durch den Dienstnehmer
Der PKW hat einen Sonderstatus im Steuerrecht, welcher durch einschränkende
Regelungen wie z.B. die gesetzlich normierte Nutzungsdauer von 8 Jahren oder
die  Luxustangente  von  40.000  €  (maximale  steuerlich  anerkannte
Anschaffungskosten)  ausgedrückt  wird.  Aus  den  unzähligen  Verknüpfungen
zwischen  PKW  und  Steuer  soll  die  Situation  des  Dienstnehmers  näher
dargestellt  werden  –  einerseits  wenn  ein  für  die  dienstliche  Tätigkeit  zur
Verfügung gestellter PKW („Dienstwagen“) auch für private Zwecke genutzt
wird und andererseits der umgekehrte Fall,  in welchem das private Kfz für
dienstliche Zwecke verwendet wird.

Die private Nutzung eines Firmenwagens – diese liegt auch bei Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsort vor – stellt bei dem Dienstnehmer einen Sachbezug dar,
welcher  sowohl  die  steuerpflichtigen  Einkünfte  erhöht  als  auch  eine
Sozialversicherungsbelastung  (außer  man  liegt  bereits  über  der
Höchstbeitragsgrundlage) hervorruft. Der monatliche geldwerte Vorteil durch
die private Nutzung des Firmen-PKW berechnet sich grundsätzlich mit 1,5% der
tatsächlichen Anschaffungskosten des PKW und beträgt maximal 600 €. Kann
nachgewiesen  werden  (z.B.  anhand  des  Fahrtenbuches),  dass  die
durchschnittliche monatliche private Nutzung nicht mehr als 500 km ausmacht,
so ist nur der halbe Betrag (0,75%, Maximum 300 €) als Sachbezug anzusetzen.
Der Sachbezugswert  kann durch Zuschüsse des Dienstnehmers  vermindert
werden. Es ist darauf zu achten, dass solche Kostenbeiträge generell pro privat
gefahrenem Kilometer geleistet werden oder eine Einmalzahlung vor Nutzung des
Firmenwagens erfolgt und nicht etwa die Treibstoffkosten von dem Dienstnehmer
getragen werden, weil dadurch nicht der Sachbezugswert vermindert wird.

An dem Umstand des  monatlichen Sachbezugs  ändert  sich  nichts,  wenn der
Firmenwagen mit einer Werbeaufschrift versehen ist. Genauso wenig kommt es
zu  einer  Unterbrechung  des  Sachbezugs,  wenn  es  dem  Dienstnehmer
beispielsweise aufgrund eines längeren Urlaubs nicht möglich ist, den PKW privat
zu  nutzen.  Dies  deshalb,  da  ja  umgekehrt  bei  besonders  umfangreicher
Privatnutzung  auch  kein  höherer  Sachbezug  anzusetzen  ist.

https://ph-online.at/2010/04/01/steuerliche-aspekte-der-pkw-nutzung-durch-den-dienstnehmer/
https://ph-online.at/2010/04/01/steuerliche-aspekte-der-pkw-nutzung-durch-den-dienstnehmer/


Stellt der Arbeitgeber Park- oder Garagenplätze zur Verfügung, so liegt ein
monatlicher Sachbezug von 14,53 € vor, sofern der Arbeitsplatz in einer Gegend
liegt,  welche  der  Parkraumbewirtschaftung  (kostenpflichtige  Parkzone)
unterliegt.  Für  diesen  Sachbezug  spielt  es  keine  Rolle,  ob  der  eigene  PKW
geparkt  wird oder ob der Parkplatz  für  das Firmenauto genutzt  wird.  Es ist
außerdem nicht notwendig, dass eine individuelle Zuordnung der Abstellplätze
erfolgt.  Kein  Sachbezug  ist  anzusetzen,  wenn  der  Dienstnehmer  keine
Berechtigung zum Parken hat oder ausdrücklich darauf verzichtet und tatsächlich
auch nicht parkt.

Verwendet der Dienstnehmer seinen privaten PKW für dienstliche Zwecke, so
können  damit  in  Verbindung  stehende  Kosten  als  Werbungskosten  geltend
gemacht werden, sofern sie nicht vom Dienstgeber ersetzt werden. Anlassfälle für
beruflich  bedingte  Fahrten  sind  z.B.  Dienstreisen  ins  In-  oder  Ausland,
Fortbildungsveranstaltungen oder  auch beruflich  bedingte  Umzüge.  Hingegen
können  Kosten  für  Fahrten  zwischen  Wohnung  und  Arbeitsplatz  nicht  extra
angesetzt werden, da diese bereits durch den Verkehrsabsetzbetrag und das
Pendlerpauschale abgedeckt werden. Für die beruflich bedingten Fahrten mit
dem  Privatauto  können  entweder  die  tatsächlich  angefallenen  Kosten
angesetzt werden oder das amtliche Kilometergeld (von derzeit 0,42 €/km). Es
ist dabei nicht erforderlich, dass das genutzte Fahrzeug tatsächlich im Eigentum
des Dienstnehmers steht. Machen die beruflich veranlassten Strecken mehr als
30.000 km im Jahr aus, so kann alternativ zu den tatsächlich angefallenen Kosten
nur  das  Kilometergeld  für  30.000  km steuerlich  berücksichtigt  werden.  Das
Kilometergeld  als  Pauschalvergütung  deckt  alle  mit  dem  Auto
zusammenhängende  Kosten  wie  z.B.  Abschreibung,  Leasingraten,
Finanzierungskosten,  Treibstoffkosten,  Reparaturkosten,  Gebühren,
Versicherungen,  Mitgliedsbeiträge  etc.  ab.  Der  Nachweis  der  beruflich
gefahrenen Kilometer ist eine wesentliche Voraussetzung für die steuerliche
Berücksichtigung und ist grundsätzlich durch ein Fahrtenbuch zu erbringen. Die
notwendigen Details umfassen naturgemäß das Datum, die Fahrtstrecke und den
dienstlichen  Grund  der  Fahrt  –  andere  Aufzeichnungsformen  werden  auch
anerkannt,  wenn  dadurch  eine  verlässliche  Beurteilung  möglich  ist.


